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1. Kapitel 

Grundlagen 

Α. Plan und Planung im Verwaltungsrecht 

Plan  und Planung  sind Allerweltsausdrücke ohne ursprünglich juristischen 
Bezug1. Im Brockhaus-Lexikon werden sie erläutert als Entwurf,  in dem eine 
beabsichtigte Handlung gedanklich vorweggenommen wird mit dem Ziel, den 
gewünschten Effekt  möglichst sicher und ohne Umwege zu erreichen2. 

Für den staatlichen Bereich dient die Planung als Mittel zur zweckmäßigen 
Erledigung von staatlichen Aufgaben. Im Verwaltungsrecht sind Pläne, etwa in 
Form der sog. Fluchtlinien- und Enteignungspläne,seit mehr als hundert Jahren 
bekannt.3 Anders als die juristischen Begriffe  des Verwaltungsakts und der 
Verordnung hat der Plan jedoch keine dogmatische Vergangenheit.4 Die nähere 
Bestimmung der verwaltungsrechtlichen Pläne und der verwaltungsrechtlichen 
Planung geschieht erst seit dem Ende des zweiten Weltkriegs.5 Sie ist von einer 
eindeutigen Klärung noch immer weit entfernt.  Ihre Schwierigkeit liegt nicht 
zuletzt in der Vielgestaltigkeit der Daseinsbereiche begründet, in denen Planung 
stattfindet. 

In den verwaltungsrechtlich relevanten Rechtsbereichen erfolgt  Planung auf 
den unterschiedlichsten Gebieten und Ebenen. Nur beispielhaft genannt sei die 
vorausschauend regelnde und gestaltende Tätigkeit von Legislative und Exeku-
tive im Raumordnungsrecht, im Umweltschutzrecht, im Wirtschaftsrecht  und 
im Haushaltsrecht. Planungen in einem dieser Rechtsgebiete können zugleich 
Auswirkungen auf die anderen entfalten. So muß die Eingliederung eines 
bestimmten Unterfangens in die Umwelt Vorgaben aus jedem der genannten 
Bereiche berücksichtigen und ggf. zum Ausgleich bringen. Beispielsweise kann 
die Planung einer Eisenbahnschnelltrasse gegenläufigen Interessen von Finan-
zierung, verkehrsgerechter  Anbindung von Ballungsgebieten und Durchschnei-
dung von Naturschutzgebieten Rechnung zu tragen haben. In den verschiede-
nen Rechtsgebieten erfolgt  die Planung auf unterschiedlichen Ebenen, etwa auf 
der örtlichen Ebene einer Gemeinde und auf den überörtlichen Ebenen eines 

1 Vgl. Obermayer, VVDStRL 18, 144. 
2 Vgl. Brockhaus, Bd. 14, S. 658, 665. 
3 Vgl. § 2 PrFluchtlG v. 2.7.1875 (GS S. 561 ) und §§ 15 ff  PrEnteignG v. 11.7.1874 (GS 

S. 221). 
4 Vgl. Obermayer, VVDStRL 18, 144 (145). 
5 Vgl. Obermayer, VVDStRL 18, 144 (145). 

2* 



20 1. Kap.: Grundlagen 

Landkreises, einer Bezirksregierung oder eines Landes. Auch hier können 
Planungen auf der einen Ebene die auf den anderen Ebenen beeinflussen.6 

Es verwundert deshalb nicht, wenn Anstrengungen zur Definition verwal-
tungsrechtlicher Pläne zu nur sehr allgemeinen Ergebnissen führen. Kennzeich-
nend hierfür  und für die weiteren Ausführungen vorerst genügend, ist die von 
Obermayer erarbeitete Begriffsbestimmung.  Er versteht unter verwaltungs-
rechtlichen Plänen Ausarbeitungen von Verwaltungsorganen, die durch ver-
schiedene aufeinander abgestimmte Maßnahmen die Verwirklichung von 
bestimmten Ordnungszuständen anstreben.7 

Die Vielschichtigkeit der Planung ist auch eine der Ursachen dafür,  daß die 
Beziehungen von Plan und Planung zu überkommenen rechtlichen Instrumen-
ten wie Gesetz, Verordnung, Satzung und Verwaltungsakt bisher nicht eindeutig 
erhellt sind.8 Für den Rechtsbereich der raumbeanspruchenden Planung mittels 
Planfeststellung sind die daraus folgenden Zuordnungsschwierigkeiten aller-
dings geringer. Denn soweit einer Planung durch einen Planfeststellungsbe-
schluß rechtliche Verbindlichkeit verliehen wird,9 wird die Planung heute fast 
einhellig dem Instrument Verwaltungsakt zugewiesen.10 Die verbleibenden 
Klassifizierungsprobleme dürften sich auf die Frage beschränken, welche 
planerischen Entscheidungen vom Planfeststellungsbeschluß erfaßt und welche 
außerhalb des Planfeststellungsverfahrens  getroffen  werden. Soweit im folgen-
den planerische Entscheidungen im Vorfeld der Planfeststellung zu erörtern 
sind, wird auf ihre rechtliche Bedeutung jeweils besonders eingegangen werden. 

B. Die Planfeststellung als Instrument der Fachplanung 
im System des Raumplanungsrechts 

Die Bedeutung der Planfeststellung für raumbezogene Planungen zeigt am 
besten ein kurzer Blick auf das System des Raumplanungsrechts. Raumplanung 
soll ermöglichen, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland räumlich so zu 
nutzen, daß die öffentlichen  Interessen in der Zukunft möglichst umfassend 
befriedigt werden können.11 Zu diesem Zweck gliedert man das Raumplanungs-

6 Vgl. ζ. B. das sog. Gegenstromprinzip des § 1 Abs. 4 BROG v. 8. 4. 1965 (BGB1.I S. 
306). 

7 VVDStRL 18, 144 (150). 
8 Vgl. Obermayer, VVDStRL 18,144 (145); Forsthoff,  DVB1.1957,114; Wegener, Die 

Verwaltung 1981, 305 (309). 
9 I. S. v. BVerfG, B. v. 10. 5. 1977 — 1 BvR 514/68 und 323/69 — BVerfGE 45, 297 

(319): „Der Planfeststellungsbeschluß verleiht den technischen Daten rechtliche Verbind-
lichkeit.". 

1 0 Vgl. ζ. B. Kopp, VwVfG, § 74 Rdnr. 4; Obermayer, VwVfG, § 74 Rdnr. 39; 
Hösel/v.Lersner, § 25 Rdnr. 3; Breuer, Die hoheitliche raumgestaltende Planung, S. 62; 
Götz, Bauleitplanung und Eigentum, S. 17 m.w.N.; vgl. aber auch die Krit ik bei Brohm, 
in: Ein Vierteljahrhundert Straßenrechtsgesetzgebung, S. 343 ff  (350 ff,  375). 
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recht in die räumliche Gesamtplanung einerseits und die räumliche Fachpla-
nung andererseits.12 

Die räumliche Gesamtplanung erfolgt auf den vier Ebenen Bundesraumord-
nung, Landesplanung, Regionalplanung und städtebauliche Planung.13 Alle 
diese Planungsstufen beziehen sich letztlich auf denselben Raum; sie sind 
gleichsam ineinandergefügt wie ein aus mehreren Schichten bestehendes Gewe-
be, das von Schicht zu Schicht fortschreitend  feinmaschiger wird: Während die 
Bundesraumordnung nur sehr grobmaschig einen Rahmen setzt, regelt die 
städtebauliche Planung innerhalb des von Stufe zu Stufe immer konkreter 
werdenden Gefüges den örtlichen Raum schließlich parzellenscharf. 14 

Jede Ebene der räumlichen Gesamtplanung hat ihre eigenen Planungsinstru-
mente. Das auf Grund des § 4 Abs.l S.2 BROG1 5 erlassene Bundesraumord-
nungsprogramm16 ordnet als planerisches Grobkonzept die räumlich-struktu-
relle Gestaltung des gesamten Bundesgebietes. Es hat keine Rechtsnormquali-
tät, sondern stellt eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den 
Landesregierungen dar.17 Auf Bundesebene ist es zudem Gegenstand eines 
Kabinettsbeschlusses mit bestimmten Bindungswirkungen für die Exekutive.18 

Planungsinstrumente der räumlichen Gesamtplanung auf Landesebene sind 
raumordnerische Programme und Pläne, die in den einzelnen Landesplanungs-
gesetzen z.T. unterschiedlich vorgeschrieben sind. Sie erfassen das gesamte 
Landesgebiet und ergehen teils als Gesetz19,teils als Rechtsverordnung20 bzw. 
werden „für verbindlich erklärt" 21 oder gelten als förmliche hoheitliche 
Maßnahme eigener Ar t . 2 2 Planungsinstrumente der Regionalebene sind Pläne 
und Programme, die entweder in Form einer Satzung festgestellt werden oder als 
Maßnahmen sui generis zu qualifizieren sind.23 Auf der Gemeindeebene 

1 1 Wolff/ Bachof I I I , § 158 Rdnr. 1 (S. 355). 
1 2 Vgl. Hendler, JuS 1979, 618 m. w. N.; Papier, NJW 1977, 1714. 
1 3 Teilweise wird die städtebauliche Planung den Fachplanungen zugerechnet, anders 

aber die h. M., vgl. dazu die Nachweise bei Hendler, JuS 1979, 618 (619 Fußn. 13). 
1 4 Vgl. Pappermann/Gubelt, S. 96. 
1 5 BGBl. I 1965, S. 306. 
1 6 Raumordnungsprogramm für die großräumige Entwicklung des Bundesgebietes, 

BT-Drucks. 7/3584. 
1 7 Η . M., vgl. ζ. B. Hendler, JuS 1979, 618 (620 Fußn. 22 m. w. N.). 
1 8 Z. B. § 12 NRW LP1G (Landesentwicklungsprogramm); § 11 Abs. 1 S.2 Rh.-Pf. 

LP1G (Landesentwicklungsprogramm, soweit es die Einteilung des Landes in Regionen 
betrifft). 

1 9 Art. 14 Abs. 3 BayLPIG (Landesentwicklungsprogramm). 
2 0 § 27 LP1G B.-W. (Landesentwicklungsplan). 
2 1 OVG Lüneburg, U. v. 4.11. 1970 — I A 132/70 — D ö V 1971,492 und B. v. 23.11. 

1972 — I OVG C 2/72 — DVB1. 1973, 151 (153), beide zu §§ 9, 22 LplG Schl.-H. 
2 2 Vgl. §§ 8 Abs. 4 Nds.ROG, 28 Abs. 3 LP1G B.-W. 
2 3 Hendler, JuS 1979, 618 (620). 


